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GRAPHISOFT SOFTWARE LIZENZVERTRAG 
 
BITTE AUFMERKSAM LESEN: GRAPHISOFT R&D Zrt. (“GRAPHISOFT”) lizensiert diese Software an Sie als 
individuelle Person oder als Vertreter und im Namen Ihres Arbeitgebers (“Sie”) nur unter der Bedingung, 
daß Sie alle Konditionen dieser Software Lizenz Vereinbarung (“Vereinbarung”) akzeptieren. 
BITTE LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH. DURCH KLICKEN AUF DEN “AKZEPTIEREN”-
KNOPF, AKZEPTIEREN SIE DIE GRAPHISOFT LIZENZVEREINBARUNG INKLUSIVE DER EINGESCHRÄNKTEN 
GEWÄHRLEISTUNG UND DEM HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR SICH SELBST, IHRE ANGESTELLTEN UND JEDEN 
AUTORISIERTEN NUTZER WENN ODER AUCH WENN NICHT JEDER AUTORISIERTE NUTZER INDIVIDUELL 
DIESEM ZUSTIMMT. SOLLTEN SIE DEN BEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE 
PAKET BITTE INNERHALB VON DREISSIG (30) TAGEN NACH DEM ERWERBSDATUM GEGEN 
RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES AN DEN VERKÄUFER ZURÜCK. IHR EXEMPLAR DER SOFTWARE IST 
ENTWEDER ALS VOLLVERSION KONZIPIERT. ZUR NUTZUNG DER VOLLVERSION DER SOFTWARE SIND SIE 
NUR BERECHTIGT, WENN SIE DIE HARDWARESCHUTZVORRICHTUNG ERHALTEN HABEN. 
Diese Vereinbarung gewährt Ihnen eine nicht-ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzfähige, 
limitierte Lizenz zur Nutzung der von GRAPHISOFT bereitgestellten beigefügten Software und der dazugehörigen 
Dokumentation (die “Software”). Die Software ist an Sie lizensiert, jedoch nicht verkauft, um Sie für 
Ihren eigenen Nutzen unter Beibehaltung der Bedingungen und Konditionen dieser Vereinbarung einzusetzen. 
Die Software ist Eigentum von GRAPHISOFT und durch anwendbares Urheberrecht geschützt. GRAPHISOFT 
behält sich im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang sämtliche Rechte an der Software, die nicht 
ausdrücklich in diesem Vertrag gewährt werden, sowie an jeglicher vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung 
der Software, einschließlich ihrer Dokumentation, Logos, Marken, Warenzeichen, Piktogramme, Oberfläche, 
gesamt oder teilweise vor. Sofern Sie die Software ganz oder teilweise kopieren oder nutzen, ohne diesen 
Vertrag abzuschließen oder die schriftliche Genehmigung von GRAPHISOFT einzuholen, verstoßen Sie gegen 
Urheberrecht oder sonstiges Recht zum Schutz des geistigen Eigentums und machen sich damit unter 
Umständen gegenüber GRAPHISOFT und deren Lizenzgebern schadensersatzpflichtig bzw. strafbar. 
 
LIZENZPARAMETER 
Die durch diesen Software-Lizenzvertrag von GRAPHISOFT gewährte Lizenz unterliegt den im Folgenden 
definierten Lizenzparametern.  
Die Software besteht aus einem Computerprogramm, das auf einer oder mehreren DVDs geliefert wird, einer 
Hardware-Schutzvorrichtung sowie begleitender Dokumentation und der Verpackung. 
 

• Sie dürfen die Software ausschließlich auf einem einzigen von Ihnen nutzbaren Computer und nur zu 
Ihrem eigenen persönlichen Gebrauch nutzen. Es ist ihnen ausdrücklich untersagt, die Software 
selbständig oder als Bestandteil eines anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung zu 
vertreiben, zu kommerzialisieren oder zugänglich zu machen. 

• Sie dürfen eine Kopie der Software in maschinenlesbarer Form als Sicherungskopie anfertigen. Die 
schriftlichen Begleitmaterialien der Software dürfen Sie nicht kopieren. 

 
EINSCHRÄNKUNGEN 

• Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von GRAPHISOFT ist es Ihnen weder gestattet, das Recht zur 
Nutzung der Software zu verkaufen, zu vertreiben, zu verleihen, zu überlassen, Unterlizenzen daran zu 
vergeben, es zu vermieten oder zu verleasen oder anderweitig zu übertragen oder abzutreten, noch die 
Software über ein Netzwerk zur vollständigen oder teilweisen kommerziellen Nutzung zu übertragen 
oder zugänglich zu machen. 

• Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die Software (Code oder Schutzvorrichtung) zu irgendwelchen 
Zwecken zu dekompilieren, zu disassemblieren, zurückzuentwickeln (Reverse Engineering) oder zu 
reduzieren. 

• Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die Software ganz oder teilweise anzupassen, zu modifizieren, zu 
übersetzen oder ganz oder teilweise auf der Software basierende abgewandelte Werke zu schaffen. 

 
BEENDIGUNG DES VERTRAGES 

• Dieser Vertrag bleibt bis zu seiner Beendigung in Kraft. Sie können den Vertrag jederzeit durch 
Zerstörung der Software und aller Kopien der Software beenden. GRAPHISOFT ist berechtigt, den 
Vertrag bei Verstoß gegen jegliche Bestimmung dieses Vertrages fristlos zu kündigen. Ein tatsächlicher 
oder versuchter Verstoß Ihrerseits gegen eine Bestimmung der vorstehenden LIZENZPARAMETER 
oder EINSCHRÄNKUNGEN stellt einen wesentlichen Verstoß gegen diesen Vertrag dar. 

• Bei Beendigung des Vertrages sind Sie verpflichtet, die Software sowie sämtliche Kopien der Software 
zu zerstören und die Hardware-Schutzvorrichtung an den örtlichen GRAPHISOFT-Partner, die 
Verkaufsstelle, bei der Sie die Software erworben haben, oder, falls diese nicht verfügbar sind oder die 
Hardware-Schutzvorrichtung nicht zurücknehmen, unmittelbar an GRAPHISOFT, zurückzugeben. Unter 
keinen Umständen haftet GRAPHISOFT für die Rückerstattung des Preises der Software oder für 
jegliche anderen Schäden. 
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EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG 
• GRAPHISOFT gewährleistet für einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem auf Ihrer Kaufquittung 

ausgewiesenen Kaufdatum, dass die DVDs, auf denen die Software geliefert wird, frei von Mängeln sind. 
GRAPHISOFT gewährleistet für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem auf Ihrer Kaufquittung 
ausgewiesenen Kaufdatum, dass die Hardware-Schutzvorrichtung frei von Mängeln ist. Eine 
Gewährleistungspflicht besteht nicht, falls der Fehler der DVDs oder der Schutzvorrichtung in 
irgendeiner Weise auf Unfall, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Diebstahl, Verlust oder Falschanwendung 
zurückzuführen ist. 

• Die eingeschränkte Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs, an dem die Software 
von GRAPHISOFT oder einem GRAPHISOFT Partner erworben wurde. Falls innerhalb der jeweiligen 
Gewährleistungsfrist ein Mangel an Ihren DVDs oder Ihrer Hardware-Schutzvorrichtung auftritt, so ist 
GRAPHISOFT nach eigenem Ermessen nur verpflichtet, entweder 
a) die defekten DVDs oder die defekte Schutzvorrichtung kostenfrei zu reparieren oder auszutauschen, 
vorausgesetzt, dass diese zusammen mit einem Kaufbeleg an GRAPHISOFT zurückgegeben werden, 
oder 
b) den Betrag für die Lizenz zurückzuerstatten. Jede ausgetauschte DVD oder Schutzschlüssel hat eine 
Garantie von 90 Tagen ab dem Tag, an dem sie/er Ihnen im Austausch zu geschickt wurde. 

• MIT AUSNAHME DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG AUF DIE MEDIEN UND DEN 
SCHUTZSCHLÜSSEL, WIRD DIE SOFTWARE “OHNE MÄNGELGEWÄHR” VERKAUFT SOWIE OHNE 
JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE 
BEZÜGLICH IHRER TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER 
DAFÜR, DASS DIESOFTWARE STÖRUNGS- UND FEHLERFREI LAUFEN WIRD. GRAPHISOFT 
SCHLIESST SÄMTLICHE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, 
BEZÜGLICH QUALITÄT; VOLLSTÄNDIGKEIT ODER PRÄZISION DER FUNKTIONEN DER 
SOFTWARE; AUS. 

• Durch Angestellte, Vertriebsbeauftragte, Wiederverkäufer, Agenten oder Berater von GRAPHISOFT 
erteilte Ratschläge oder Informationen begründen weder eine Garantie oder Gewährleistung von 
GRAPHISOFT noch erweitern sie die Gewährleistungen in diesem Vertrag. Dieser Vertrag und die zu 
gebende Gewährleistung können nur durch eine von einem ordnungsgemäß autorisierten Executive 
Officer unterschriebene schriftliche Ergänzung geändert werden. 

• In keinem Fall haftet GRAPHISOFT für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, jedoch nicht 
beschränkt auf, Datenverlust, Verdienstausfall, Geschäftsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen 
Informationen, oder für sonstige atypischen, Folge-, mittelbaren oder indirekten Schäden, 
Mehrfachschadensersatz oder andere Vermögensschäden, die aus der Nutzung oder dem Missbrauch 
der Software oder anderweitig unter diesem Vertrag entstehen, selbst wenn GRAPHISOFT oder ihre 
Angestellten, Wiederverkäufer oder Vertreter von der Möglichkeit derartiger Schäden Kenntnis hatten 
oder hätten haben können. Die gesamte Verantwortung von GRAPHISOFT darf infolge jedweder 
Vertragsverletzung, Verwendung der Software oder aus irgendwelchem anderen Grund den von Ihnen 
an GRAPHISOFT für diese Software bezahlten Betrag nicht übertreffen, sofern die zu verwendende 
Rechtsregel nichts anderes als verpflichtend vorschreibt. 

 
ALLGEMEINE KONDITIONEN  

• Dieser Vertrag gewährt Ihnen KEIN Recht auf technischen Support oder auf Upgrades der Software, die 
GRAPHISOFT eventuell von Zeit zu Zeit anbietet. GRAPHISOFT kann nach eigenem Ermessen und im 
Rahmen ihrer Verkaufspolitik derartige technische Unterstützung und Upgrades registrierten Nutzern der 
Software zu Bedingungen zur Verfügung stellen, die zu gegebener Zeit von GRAPHISOFT oder ihren 
Vertriebsbeauftragten bestimmt werden. 

• Diese Vereinbarung einschließlich der beim Starten der Software angezeigten Meldung bildet die 
komplette und ausschließliche Vereinbarung zwischen Ihnen und GRAPHISOFT hinsichtlich der 
Software; sie macht alle diesbezüglichen früheren schriftlich oder mündlich getroffenen Vereinbarungen 
unwirksam. 

• Sollte eine zuständige Gerichtsbarkeit feststellen, dass ein Teil oder eine Bestimmung dieses Vertrages 
gesetzeswidrig ist, so wird dieser Teil oder diese Bestimmung in dem zulässigen Höchstumfang 
durchgesetzt; die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben hiervon unberührt und vollumfänglich in Kraft. 
 

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Republik von Ungarn. Sämtliche aus diesem Vertrag entstehenden 
Streitigkeiten zwischen GRAPHISOFT und dem Endnutzer, einschließlich den Streitigkeiten, die sich auf die 
Gültigkeit, Auslegung oder Beendigung des Vertrags beziehen, sind ausschließlich und abschließend von dem 
Ständigen Schiedsgericht nach den Regeln der Ungarischen Industrie- und Handelskammer, Budapest, 
beizulegen. Der Gerichtsstand, dem Sie sich hiermit unterwerfen, ist Budapest. 
 
RÜCKFRAGEN 
Sämtliche Rückfragen bezüglich dieses Vertrags sind zu richten an: 
GRAPHISOFT R&D Zrt. 
H-1031 Budapest, Záhony utca 7. (GRAPHISOFT Park 1.), Ungarn 


